
Neuwieder Eissportclub e.V.            
            
NEC e.V. Am Goldberg 45, 56170 Bendorf 
 

 
1. Vorsitzender           2.Vorsitzender  Geschäftsführer:   Banken: 
Peter Körber           Claudia Loske  Peter Hartmann   Sparkasse Neuwied  
Am Goldberg 45  Boesnerstr. 3  Kirchhofsweg 16      Konto 130385 
56170 Bendorf           56567 Neuwied  56170 Bendorf   BLZ: 574 501 20 
Tel: 02622 - 923617  Tel: 02631 - 896355  Tel: 02622-7466     
Fax: 02622 – 923616 loske@eissport-neuwied.de Fax:  02622 – 8853799  VR-Bank  Neuwied Linz e.G. 
koerber@eissport-neuwied.de    hartmann@eissport-neuwied.de  Konto 1837110   
          BLZ: 574 601 17  

www.eissport-neuwied.de  

 

Aufnahmeantrag / Anmeldung 
 

 

 
Name/Vorname:___________________________ Geburts-Datum:_____________ 
 
Strasse :_______________________ PLZ/Ort:_____________________________ 
 
Tel. _________________________ e-Mail:________________________________ 
 

Aktivmitglied O         Fördermitglied O           (zutreffendes ankreuzen) 
 
Aufnahmegebühr von 40,-€ für Aktive ist einmalig zu Beginn der Mitgliedschaft zu 
entrichten und gilt für die gesamte Mitgliedschaft. 
 
 
Beiträge:  Pinguine   40,-€       Das neue Mitglied beginnt  

Freiläufer/Anfänger  50,-€                 in der Gruppe   
Breitensport   60,-€ 
Fördergruppe  80,-€ 
Leistungsgruppe  90,-€      
Fördermitglied   10,-€     ______________________  

   
 
Sobald durch Leistungssteigerung oder Prüfungen eine höhere Leistungsklasse erreicht   
wird, ist ab dem Folgemonat der höhere Beitrag fällig. 
Prüfungsgebühren, Gebühren für die Teilnahme an Wettkämpfen, Stadt-, Landes-, oder 
Deutsche Meisterschaften sind persönlich gesondert zu zahlen, einschl. der Gebühren für 
Sportpass und Urkunden. Der monatliche Beitrag wird am 1. des Monats fällig und wird 
per Lastschrift eingezogen. 
Um Interessenskonflikte zu vermeiden kann eine Mitgliedschaft in einem anderen 
Eissportverein nicht akzeptiert werden. 
Die Mitgliedschaft dauert 1 Jahr und verlängert sich automatisch um 1 Jahr wenn nicht 
spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Geschäftsjahres (zum 30. April eines Jahres) die 
Kündigung schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand erfolgt ist. 
 
 
Neuwied, den _______________ Unterschrift:___________________________ 
 
 
 

Einzugsermächtigung 
 
Kontoinhaber:_______________________ Konto Nr.:_____________________ 
 
BLZ:__________________________ Bank: _____________________________ 
 
Der NEC ist berechtigt vom oben genannten Konto den fälligen Beitrag monatlich abzubuchen. 
 
 
Neuwied, den :_________________ Unterschrift: ________________________ 


